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In betreffs des internationalen Wirtschaftsrechts 
nicht unbedarften Kreisen kein Geheimnis ist, 
dass die (nicht nur aber vor allem) nach dem WK 
II wütende Ausbeutung des globalen Südens, ins-
besondere Afrikas, durch den Nordwesten nicht 
möglich gewesen wäre, wenn die (nordwestli-
chen) Sitzstaaten transnationaler Unternehmen, 
die für solche Ausbeutung verantwortlich zeich-
neten, diesen gesetzliche Vorschriften über deren 
auswärtiges Handeln gemacht hätten, was viel-
fach und weithin nicht geschehen ist; während 
die Gastländer des globalen Südens, in denen 
Tochterunternehmen ausbeuterisch tätig waren, 
aus vielerlei Gründen desgleichen keine hinläng-
lichen gesetzlichen Regelungen schufen, welche 
vor allem die Einhaltung der Menschenrechte 
diesen Tochterunternehmen zur Pflicht erklärt 
hätten.1 
Trotz WTO-Regimes war dies möglich, weil das 
GATT 1994, wie gemeinhin praktiziert wurde, nur 
für die Mitgliedstaaten, nicht aber für deren Han-
dels- und Industrieunternehmen direkte Ver-
pflichtungen begründete. 
Diese Praxis erfolgte, wie im Folgenden zu zeigen 
sein wird, völkerrechtswidrig. 
Artikel XVII(1)(a) und (b) GATT 1994 (1947) lau-
ten: 

Article XVII 

State Trading Enterprises 

1.*2 (a) Each contracting party undertakes that if it 
establishes or maintains a State enterprise, wherever 
located, or grants to any enterprise, formally or in 
effect, exclusive or special privileges,* such enterprise 
shall, in its purchases or sales involving either im-
ports or exports, act in a manner consistent with the 
general principles of non-discriminatory treatment 
prescribed in this Agreement for governmental 
measures affecting imports or exports by private 
traders. 

(b) The provisions of sub-paragraph (a) of this par-
agraph shall be understood to require that such en-
terprises shall, having due regard to the other provi-
sions of this Agreement, make any such purchases or 
sales solely in accordance with commercial consider-
ations,* including price, quality, availability, market-
ability, transportation and other conditions of pur-
chase or sale, and shall afford the enterprises of the 

 
1 Siehe dazu SEATZU und PETERSMANN, je in BANTEKAS/STEIN, Bu-

siness and Human Rights Law, Cambridge (2021), pas-
sim. 

other contracting parties adequate opportunity, in 
accordance with customary business practice, to 
compete for participation in such purchases or sales. 

Hier interessiert zunächst der Begriff der special 
privileges in litera (a): Special bedeutet nach 
SOED (1944), was folgt: 

 
Auch SOED (1993) beinhaltet nichts wesentlich 
Anderes: 

 

2 Mit einem Sternchen (*) versehene Passagen in Zitaten aus 
dem GATT werden im Anhang I desselben, worauf noch 
einzugehen sein wird, näher ausgeführt. 
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Schon die je erstgereihte Bedeutung hiervon fällt 
ins Gewicht und legt den Schluss nahe, dass der 
oben eingangs beschriebene gesetzlose Zustand, 
in welchem die WTO-Mitglieder ihre transnatio-
nalen Unternehmen werken ließen, für sich selbst 
ein solches spezielles Privileg darstellt, und weil 
dieses jenen ermöglicht, frei zu schalten und zu 
walten quasi wie ein souveräner Staat, wollte und 
sollte Artikel XVII GATT zur Anwendung kom-
men, der besagt, dass solche Unternehmen zu-
mindest die im GATT geregelten Grundsätze der 
Nicht-Diskriminierung befolgen müssen, was die 
besagte Gesetzesleere weitgehend ausfüllen 
würde. Allein, man legte Artikel XVII GATT offen-
bar nicht so aus! 
Wenn ein im Staat A (Sitzstaat) seinen Sitz haben-
des Unternehmen im Staat B (Gaststaat) ein be-
herrschtes Tochterunternehmen mit Sitz eben-
dort unterhält, so obläge es nach allgemein aner-
kannten Rechtsgrundsätzen bzw. Völkergewohn-
heitsrecht dem Sitzstaat, gesetzlich dafür zu sor-
gen, dass die beherrschende Direktion des Toch-
terunternehmens im Rahmen des Völkerrechts 
erfolgt. So war es zumindest bis zum WK II, indem 
die Sitzstaaten für ihre, in den Kolonien tätigen 
Handels-Compagnien deren Tätigkeit reglemen-
tierende Statuten vorsahen. 
Dass dies seit Inkrafttreten des GATT 1947 offen-
bar nicht mehr geschah, hat seinen Grund wohl 
gerade im Inhalt seines zitierten Artikels XVII. 
Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, dass 
die commercial considerations, nach denen das 
Unternehmen zufolge oben zitierter litera (b) des 
Absatzes (1) des Artikels XVII einzig handeln 
sollte, was das Kommerzielle angeht, einem heh-
ren Verständnis dieses Begriffes verpflichtet sein 
sollte. Namentlich dahin, dass remunerative 
Handelsbedingungen3 zur Anwendung gelangen, 
welche auch den Gaststaat und/oder dessen Un-
ternehmungen nicht diskriminieren, weil sie den 
archaischen Handelsmaximen quid pro quo bzw. 
do ut des Rechnung tragen, wie es einem 

 
3 Vgl. damit Artikel 150(f) UNCLOS! 
4 Siehe dazu etwa meinen X-Thread hier! 
5 Vielmehr liefert die zitierte Anmerkung zum Absatz (1)(a) das 

Argument gerade dafür, dass solche Kontrolle bei trans-
nationalen Unternehmen im legislativen Freiraum schon 
gar nicht vorliegen muss (soweit sie nicht, wie sogleich 
zu zeigen sein wird, ohnehin abstrakt vorliegt) denn, 
wenn schon ein Unternehmen, dem etwa nationale Roh-
stoffabbau-Lizenzen eingeräumt werden, dadurch nicht 
kontrolliert zu werden braucht, dann hat dies umso 

Urverständnis des Begriffs des Kommerzes ent-
spricht. Siehe dazu SOED (1944): 

 
sowie 

 
Die Äquivalenz im Leistungsverhältnis war dafür 
ausschlaggebend! Kaum haben die Völker Afrikas 
im Austausch für die (ihnen geraubten) Rohstoffe 
je Maschinen oder andere höherwertige Erzeug-
nisse gesehen! 
Die in der zitierten litera (b) aufgezählten Fakto-
ren, die Gegenstand der kommerziellen Erwägun-
gen sein sollten, beziehen sich ohne argumenta-
tive Not dessen Wortlaut gemäß auch auf die vor-
herrschenden Marktbedingungen im Gaststaat. 
Damit ist die Parallele zum Begriff der „like pro-
ducts“ im Artikel I GATT substanziell gezogen.4 
Wenn nun im oben erwähnten Annex I zum Ab-
satz (1)(a) des Artikels XVII GATT bemerkend aus-
geführt wird, was folgt: 

[ad] Paragraph 1 (a) 

Governmental measures imposed to insure standards 
of quality and efficiency in the operation of external 
trade, or privileges granted for the exploitation of 
national natural resources but which do not em-
power the government to exercise control over the 
trading activities of the enterprise in question, do 
not constitute "exclusive or special privileges". 

dann gibt es vor dem bisher erarbeiteten Hinter-
grund keinen Anlass, vom hier für relevant erklär-
ten Mangel an Kontrollvollzug etwa darauf zu 
schließen, dass auch auf die Unternehmen laut li-
tera (a) solche Kontrolle ausgeübt werden 
müsste, damit sie tatbildlich sind.5 Im Übrigen ist 

mehr für die zuerst genannten solchen transnationalen 
Unternehmen zu gelten. 
Interessant ist überdies, dass dem Gedanken, dass solche 
Einräumung von Lizenzen womöglich die Kontrolle über 
den Lizenznehmer bewirkt, somit die Rechtsüberzeu-
gung inhärent sein muss, dass der Staat solche Lizenzen 
jederzeit zurückziehen können muss, was erst nachträg-
lich durch so manches Bilaterales Investitions-Abkom-
men zumindest zugunsten fremder Gast-Unternehmen 
ausgehebelt wurde. 

https://x.com/ahlambauer/status/1659595836819374081
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das Damoklesschwert, unter welchem sich trans-
nationale Unternehmen der Regierung ihres Sitz-
staates gegenüber betreffs der jederzeit mögli-
chen gesetzlichen Reglementierung im obigen 
Sinne befinden, sehr wohl auch geeignet, solche 
Kontrolle zu ermöglichen, was insbesondere in 
Österreich durch die Sozialpartnerschaft und die 
Netzwerke der politischen Parteigänger vermit-
telt werden konnte. Beachte in dem Zusammen-
hang auch, dass Artikel XVII GATT die bloß effek-
tive (also nicht zwingend formelle) Einräumung 
des Privilegs genügen lässt! 
An dieser Stelle tut ein Blick auf die travaux pré-
paratoires des GATT guten Beitrag zum Verständ-
nis: 
Artikel XVII GATT 1947 geht ursprünglich auf den 
Artikel 26 im Entwurf6 der USA für die Charta ei-
ner Internationalen UN-Handelsorganisation zu-
rück, obschon damit etwas völlig anderes be-
zweckt wurde; er lautet: 

 

 
Wir haben es hier – angesichts der Tatsache, dass 
das Wirtschaftszeitalter der Nachkriegszeit vom 
zentralen Erwirtschaften von Profiten geprägt 
war, sodass dem Begriff der commercial conside-
rations hier allmählich ein gänzlich anderer Bei-
wert zukam, als im obigen Artikel XVII GATT – mit 
einem diabolischen Deal zwischen direkter Aus-
beutungsnation und allen anderen Nationen zu 
tun, die dafür, im Handel mit dem ausgebeuteten 
Gut, mit Nicht-Diskriminierung dafür belohnt 

 
6 Report of the First Session of the Preparatory Committee of 

the United Nations Conference on Trade and Employ-
ment, E/PC/T/33, Annex 11. 

werden sollten, dass sie den Ausbeuter gewähren 
lassen. 
Überdies wird, als Entschuldigungsmöglichkeit 
der Ausbeuternation, im Absatz 2 des zitierten Ar-
tikels 26 eine Klausel eingefügt, die, für den Fall, 
dass ihre Bedingung nicht vorläge, die legislative 
Untätigkeit jener gleichsam als rechtskonform 
suggerierte. 
Ob diese Zombie-Mentalität echt, also dem Neo-
Liberalismus der USA der Nachkriegszeit geschul-
det war, oder ein geplantes Zusammenwirken 
bedeutete, eine legislative Genesis zu schaffen, 
um dem doch sehr komplexen Wortlaut des 
nachmaligen Artikels XVII GATT die hier vertei-
digte Bedeutung gleichsam inkognito beimessen 
zu können, muss hier (kulanterweise)7 offenblei-
ben. 
Feststeht aber, dass eine solche Reparatur vermit-
telst der abweichenden Textierung des Artikels 
XVII GATT, wie gezeigt, vorliegt: Denn obwohl na-
hezu wortgleiche Passen aus dem Artikel 26 des 
US-Entwurfes verwendet wurden, wird eine voll-
ständig andere Lösung des Regelungsgegenstan-
des bewirkt. 
Der Absatz 2 des Artikels 26 aber wird im Artikel 
XVII GATT 47 fallen gelassen! 
Das Preparatory Committee hat sodann aus dem 
Artikel 26 des US-Entwurfs den Artikel 31 seines 
eigenen Entwurfes8 geschmiedet; er lautete: 

 

7 So vor allem, wenn etwa an den Vorbehalt der USA zur Gene-
ralakte von Algésiras (1906) gedacht wird. 

8 Ebd. (FN 6), Appendix. 

https://docs.wto.org/gattdocs/q/UN/EPCT/33.PDF
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Der Resolution des ESC vom 18. Februar 19469, 
OP6, kann entnommen werden, dass der einzige 
Afrikanische Staat, der Mitglied im Preparatory 
Committee war, die Republik Südafrika gewesen 
ist.10 
Wie auch immer, in seinem Bericht (FN 6) führt 
dieses Komitee zum Artikel 26 des US-Entwurfes 
aus, was folgt: 

 

 

 
9 E/RES/13(I). 
10 Was wohl hauptsächlich dem Umstand geschuldet war, dass 

zu diesem Zeitpunkt noch kaum selbständige, nicht un-
terdrückte Afrikanische Staaten existierten. 

Die im Klammerausdruck des Punktes I.(a)(ii) 
dieses Kommentars bezogenen manufacturing 
enterprises sind unschwer als die Waffenindust-
rie identifizierbar, sodass – auch angesichts des 
Artikels 8/5 der Völkerbundsatzung, der da lau-
tet: 

 

 - umso mehr zu empören hat, dass hier die Aus-
beutung der Rohstoffe des globalen Südens zu ei-
nem hauptsächlichen Teil der Waffenproduktion 
vorbehalten bleiben sollte, welche in diabolisch 
nicht zu übertreffender Weise wiederum gegen 
diese südlichen Völker selbst eingesetzt werden 
sollten! Die NATO, so ihr völkerrechtskonformer 
Charakter überhaupt zukommen sollte, darf an-
dererseits zum einzigen Zweck nur haben, dem 
völkerrechtswidrigen Aufbegehren der psycho-
sozial deprivierten und kollektiv geisteskranken 
(Teilen der) Bevölkerungen des Nordwestens zu 
trotzen.11 
Aber zurück zu Artikel XVII! 
Wenn in ihm die Rede von general principles of 
non-discriminatory treatment prescribed in this 
Agreement for governmental measures affecting 
imports or exports by private traders, ist, dann 
darf nicht übersehen werden, dass dies kein Ver-
weis auf die Regelungen im GATT betreffs der 
Nicht-Diskriminierung ist, sondern auf die allge-
meinen Grundsätze, welche diesen anhaften! 
Dieser kleine, aber feine Unterschied bewirkt 
Großes; denn nun ist sichergestellt, dass die trans-
nationalen Unternehmen nicht nur kein diskrimi-
nierendes Verhalten an den Tag legen dürfen, 
sondern überdies ihr Handelsverhalten an die 
Grundsätze anpassen müssen, welche der Nicht-
Diskriminierung zugrunde liegen, was viel weiter 
geht. 
Überdies ist zu beachten, dass die Formulierung 
im Artikel XVII: Each contracting party under-
takes that … such enterprise shall, eine Garantie 

11 Siehe dazu meine Arbeit über Völkerrechtliche Überlegun-
gen zur Ukraine-Krise! 

http://www.undocs.org/E/RES/13(I)
https://arthurlambauer.blog/wp-content/uploads/2023/02/voelkerrechtliche-ueberlegungen-zur-ukraine-krise-1.pdf
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zum Ausdruck bringt, wie der Oxford English Dic-
tionary App zu entnehmen ist: 

undertake /ˌʌndəˈteɪk /  

▸ verb (past undertook /ˌʌndəˈtʊk /; past partici-
ple undertaken) [with object] commit oneself to and 
begin (an enterprise or responsibility); take on: a 
firm of builders undertook the construction work. 
▪ [usually with infinitive] promise to do a particular 
thing: the firm undertook to keep price increases to 
a minimum. 

▪ [with clause] guarantee or affirm something; give 
as a formal pledge: a lorry driver implicitly under-
takes that he is reasonably skilled as a driver. 

Dies bewirkt, dass transnationale Unternehmen 
wegen der Verstöße gegen ihre zuvor erörterten 
Pflichten zumindest in ihren Sitzstaaten vor Ge-
richten in Anspruch genommen werden können, 
auch wenn diese (entgegen ihren Pflichten) Arti-
kel XVII GATT nicht in nationale Gesetzgebungs-
akte transferiert haben. 

Im Übrigen verwendet Artikel XVII GATT 1994 
(1947) den Begriff des enterprise; dazu findet sich 
bei SOED (1947), was folgt: 

 
Darunter fällt also zweifellos auch ein transnatio-
naler Konzern als Ganzes! 
 
 
 
[Fortsetzung folgt, so Gott will!] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


